
Tenor

Die Art. 56 EG und 58 EG sind dahin auszulegen, dass sie einer
Regelung eines Mitgliedstaats wie der im Ausgangsverfahren fraglichen
nicht entgegenstehen, nach der bei der Berechnung der Erbschaftsteuer,
die von einem Erben mit Wohnsitz in diesem Mitgliedstaat auf Kapi-
talforderungen gegen ein in einem anderen Mitgliedstaat ansässiges
Finanzinstitut geschuldet wird, die in dem anderen Mitgliedstaat ent-
richtete Erbschaftsteuer auf die im erstgenannten Mitgliedstaat geschul-
dete Erbschaftsteuer nicht angerechnet wird, wenn der Erblasser zum
Zeitpunkt seines Ablebens seinen Wohnsitz im erstgenannten Mitglied-
staat hatte.

(1) ABl. C 107 vom 26.4.2008.

Urteil des Gerichtshofs (Zweite Kammer) vom 12. Februar
2009 (Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas
Senāta — Republik Lettland) — Schenker SIA/Valsts

ieņēmumu dienests

(Rechtssache C-93/08) (1)

(Vorabentscheidungsersuchen — Verordnung (EG)
Nr. 1383/2003 — Art. 11 — Vereinfachtes Verfahren der
Aufgabe von Waren zum Zweck ihrer Vernichtung — Vorhe-
rige Bestimmung des Vorliegens einer Verletzung eines Rechts

des geistigen Eigentums — Verwaltungssanktion)

(2009/C 82/12)

Verfahrenssprache: Lettisch

Vorlegendes Gericht

Augstākās tiesas Senāta

Parteien des Ausgangsverfahrens

Klägerin: Schenker SIA

Beklagte: Valsts ieņēmumu dienests

Gegenstand

Vorabentscheidungsersuchen des Augstākās tiesas Senats —

Auslegung von Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003 des
Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden
gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geisti-
gen Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber
Waren, die erkanntermaßen derartige Rechte verletzen
(ABl. L 196, S. 7) — Vereinfachtes Verfahren der Aufgabe von
Waren zum Zweck von deren Vernichtung ohne vorherige
Ermittlung, ob eine Verletzung eines Rechts des geistigen Eigen-
tums im Hinblick auf die Regelung vorliegt — Nationale Rege-
lung, die die Verhängung eines Bußgelds vorsieht, wenn die
angemeldeten Waren ein Recht des geistigen Eigentums berüh-
ren

Tenor

Die Einleitung des in Art. 11 der Verordnung (EG) Nr. 1383/2003
des Rates vom 22. Juli 2003 über das Vorgehen der Zollbehörden

gegen Waren, die im Verdacht stehen, bestimmte Rechte geistigen
Eigentums zu verletzen, und die Maßnahmen gegenüber Waren, die
erkanntermaßen derartige Rechte verletzen, vorgesehenen Verfahrens
mit Zustimmung des Inhabers eines Rechts des geistigen Eigentums
und des Einführers nimmt den zuständigen nationalen Behörden nicht
die Befugnis, gegen die für die Einfuhr solcher Waren in das Zollgebiet
der Gemeinschaft Verantwortlichen eine „Sanktion“ im Sinne von Art.
18 dieser Verordnung, wie ein Bußgeld, zu verhängen.

(1) ABl. C 128 vom 24.5.2008.

Urteil des Gerichtshofs (Achte Kammer) vom 10. Februar
2009 — Kommission der Europäischen Gemeinschaften/

Französische Republik

(Rechtssache C-224/08) (1)

(Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Richtlinie
2006/100/EG — Nichtumsetzung innerhalb der vorgeschrie-

benen Frist)

(2009/C 82/13)

Verfahrenssprache: Französisch

Parteien

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro-
zessbevollmächtigte: C. Huvelin, V. Peere und H. Støvlbæk)

Beklagte: Französische Republik (Prozessbevollmächtigte: G. de
Bergues und B. Messmer)

Gegenstand

Vertragsverletzung eines Mitgliedstaats — Nicht fristgerechter
Erlass oder nicht fristgerechte Mitteilung der Maßnahmen, die
erforderlich sind, um der Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom
20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im
Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und
Rumäniens (ABl. L 363, S. 141) nachzukommen

Tenor

1. Die Französische Republik hat dadurch gegen ihre Verpflichtungen
aus Art. 2 der Richtlinie 2006/100/EG des Rates vom
20. November 2006 zur Anpassung bestimmter Richtlinien im
Bereich Freizügigkeit anlässlich des Beitritts Bulgariens und Rumä-
niens verstoßen, dass sie nicht alle Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften, die erforderlich sind, um dieser Richtlinie nachzukommen,
innerhalb der vorgeschriebenen Frist erlassen hat.

2. Die Französische Republik trägt die Kosten.

(1) ABl. C 171 vom 5.7.2008.
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